
Stiegelbauer Zwischen Demokratie  

und Diktatur 

AB 

 

1. Die ungeliebte Republik von Weimar 

Übergeordnete Leitfragen:  

 Mit welchen sozialen, wirtschaftlichen und politischen Problemen hatte die Weimarer Republik 

zur Zeit ihrer Gründung zu kämpfen?  

 Legte die Weimarer Verfassung die Grundlage für eine demokratische Entwicklung 

Deutschlands?  

 

Vorarbeit:  

- Kursbuch Kap. 6.4 und 6.6 lesen (Darstellungstexte)  

- Dokumentation gucken: https://www.youtube.com/watch?v=5bDXF_x3yuY  

 

Die Demokratie in den Krisenjahren  

Aufgaben zum Kursbuch (Kap. 6.4)  

1. Stelle die Krisen der Weimarer Republik der Jahre 1929 bis 1923 sowie die jeweiligen politischen 

Reaktionen in einer Tabelle zusammen.  

 

2. S. 247, M6 (Statistische Übersicht der politischen Morde), Nr. 1 + 2  

 

Aufgaben zu „Der Streit um die „echte“ Staatsflagge“  

(siehe Kopie weiten unten auf dem AB)  
 

 

1. Recherchiert bitte zunächst noch einmal den Begriff „Dolchstoßlegende“. Erklärt kurz, was das ist 

und welche Bedeutung diese Dolchstoßlegende hat.  

2. Der Flaggenstreit der Weimarer Republik. Erklärt, welchen Symbolwert die einzelnen Parteien den 

Flaggenvorschlägen beimaßen und warum Schwarzrotgold umstritten war. (Hierfür benötigt ihr 

M4, s. u.) 

3. Die Verfassung ging im Flaggenstreit einen Kompromiss ein. Die Handelsflagge ist schwarz-weiß-

rot mit den Reichsfarben in der obersten inneren Ecke“ (Art. 3 der Weimarer Verfassung). Bewertet 

diesen Kompromiss. (Vgl. Abb. M 5 -7)  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5bDXF_x3yuY


2. Die relative Stabilisierung der Republik 1924 – 1929 

Aufgaben: (zum Kursbuch Kap. 6.6 bzw. zur Dokumentation) 

1. Erörtert, inwiefern man von den „Goldenen Zwanziger Jahren“ sprechen kann.  

(Bitte schickt mir diese Erörterung bis Freitag, den 27.04. zu – per Mail oder ladet es gerne auch 

über die schul.cloud hoch)  

2. S. 257, M6, Nr. 1 + M7, Nr. 1  

3. Erklärt die Bedeutung des deutschen Politikers Gustrav Stresemann in Bezug auf die Beziehungen 

Deutschlands zum Ausland. (Hierzu bietet es sich auch an, das Kap. 6,5 (S. 249 – 251) zu lesen.)  

 

 



 

 


